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RS OGH 1979/1/19 1Ob694/78
(1Ob695/78)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1979

Norm

WG Art1

ZPO §267

ZPO §557

Rechtssatz

Eine Außerstreitstellung der Gültigkeit eines Wechsels ist bei erfolgter Anspruchsbestreitung im Unterbleiben einer

ausdrücklichen Einwendung der Ungültigkeit des Wechsels nicht zu erblicken.
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